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AHYV-Auskiinfte

J.K. in Langnau (Ziirich): Anldiss-
lich der letzten Sektionsversammlung
hat ein Kollege in einer Diskussion
iiber die AHV behauptet, nach min-
destens einjihriger Beitragsleistung
werde auch eine Rente ausgerichtet,
wenn der Versicherte zwischen dem
60. und 65. Altersjahr arbeitsunfihig
(invalid) werde. Ich war der gegen-
teiligen Ansicht, dass vor dem 65. Al-
tersjahr iiberhaupt kein Rentenan-
spruch bestehe. Was stimmt?

Die Behauptung Ihres Kollegen be-
ruht auf Irrtum und Ihre Ansicht ist
richtig. In der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung gibt es (wie schon
ihr Name sagt) nur Alters- und Hinter-
lassenen-, aber keine Invalidenrenten.
Die Altersrente wird erst nach Voll-
endung des 65. Altersjahres ausgerich-
tet. (Ehepaar-Altersrenten konnen be-
zogen werden, wenn der Mann das 65.
und die Frau gleichzeitig das 60. Alters-
jahr vollendet hat.) Die Invalidenver-
sicherung konnte aus verfassungsrecht-
lichen Griinden nicht gleichzeitig mit
der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung eingefiihrt, sie muss erst noch
geschaffen werden.

W. F. in Rapperswil: Ein mir be-
freundetes Ehepaar in Ziirich (Mann
78, Frau 74 Jahre alt) hat bisher von
seinen Ersparnissen gelebt. Diese
gehen nun aber zur Neige. Ich habe
den Leuten geraten, Anspruch auf eine
Uebergangsrente der AHV zu erheben.
Der Mann hat aber Hemmungen, weil
er <« keine Armenunterstiitzung bezie-
hen» will. Haben Uebergangsrenten
tatsichlich den Charakter einer Armen-
unterstiitzung und konnen Sie mir die
Voraussetzungen zum Bezug einer
Uebergangsrente bekanntgeben?

Verheiratete Angehorige der Ueber-
gangsgeneration haben Anspruch auf
eine Ehepaar-Altersrente, wenn ihr
Einkommen unter Hinzurechnung
eines angemessenen Teiles des Vermo-
gens den Betrag von Fr. 3200.-- (in
stadtischen Verhiltnissen) nicht er-
reichtt Die Ehepaar-Altersrente be-
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tragt in der Stadt im Maximum
Fr.1200.— pro Jahr. Diese Maximal-
rente wird gekiirzt, soweit sie zusam-
men mit dem Jahreseinkommen ein-
schliesslich des anzurechnenden Ver-
mogensanteiles die Grenze von Fran-
ken 3200.— iibersteigt. Bei verheirate-
ten Personen wird nur das Vermoégen
iiber Fr.5000.— beriicksichtigt. Wenn
der Rentenanwirter im 78.Lebensjahr
steht, so wird ihm ein Sechstel des
diesen Betrag iibersteigenden Ver-
mogens als Einkommen angerechnet.
Was als Einkommen gilt und was von
diesem abgezogen werden kann, ist in
der Vollzugsverordnung zum AHVG
festgelegt und jede Ausgleichskasse
gibt dariiber genaue Auskunft. Von
unbeweglichem Vermégen (Immobi-
lien) konnen natiirlich die Hypothe-
karschulden abgezogen werden. —
Selbstverstindlich haben Uebergangs-
renten keineswegs den Charakter einer
Armenunterstiitzung. Wer die Voraus-
setzungen zum Bezug einer Ueber-
gangsrente erfiillt, hat einen Rechis-
anspruch auf diese, genau wie der Ver-
sicherte, der eine ordentliche Rente
beziehen kann.

0. Sch. in Ziirich. Mein sechzehn-
jihriger Sohn ist im Welschland in
einer Lehre. Er bekommt dort nur
Kost und Logis und ich muss sogar
noch ein Lehrgeld bezahlen. Nun wver-
langt sein Lehrmeister, dass ich fiir
den Wert des Naturallohnes 2 Prozent
AHYV -Beitrige an ihn einzahle. Kann
ich tatsichlich dazu verpflichtet
werden?

Nein, Thr Sohn ist in diesem Falle
nicht beitragspflichtig und natiirlich
auch nicht Sie an seiner Stelle. Gemiss
Art, 3, Abs. 2, Lit. d, des AHVG sind
Lehrlinge (und mitarbeitende Familien-
glieder), soweit sie keinen Barlohn be-
ziehen, bis zum ersten Tag des der Voll-
endung des 20. Altersjahres folgenden
Kalenderhalbjahres von der Beitrags-
pflicht befreit. Der Lehrmeister Thres
Sohnes kann sich das von seiner Aus-
gleichskasse bestdtigen lassen.



	AHV-Auskünfte

